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Vor der E inführung der kleinen 
Kapitalertragsteuer auf Z ins

einkünfte, die zwar schon immer 
steuerpflichtig waren, aber nicht 
dem Quellenabzugsverfahren unter
lagen, gab es gewichtige Stimmen, 
die das Fehlen e iner solchen Steuer 
aus G ründen der steuerlichen G e
rechtigkeit als einen Mißstand an- 
prangerten. Nach der gesetzlichen 
Fixierung gab es eigentlich nur noch 
Kritik, so daß schließlich die A b
schaffung beschlossen wurde. Aber 
nun zeichnet sich erneut ein starkes 
Unbehagen über die steuerpo liti
sche Situation „danach" ab.

Dieses W echselbad der Gefühle 
kann kaum überraschen: denn w äh
rend die zur Einführung der Q ue llen
steuer führenden Argum ente unver
ändert gültig sind, erw iesen sich die 
M odalitäten und E inzelentscheidun
gen anläßlich ihrer E inführung und 
besonders die Motive bei ihrer A b
schaffung als höchst unbefried i
gend. Die M einung, daß mit der A b
schaffung lediglich ein Fehler be
richtigt worden sei und daß man da 
mit sogar einen Beitrag zur S teuer
vereinfachung gele istet habe, kann 
nicht überzeugen. U n terd iesen Um 
ständen ist es geradezu beruh i
gend, wenn das Them a weiter auf 
der Tagesordnung bleibt.

W er sich im Rahmen des herr
schenden Steuersystem s der Bun
desrepublik Deutschland bewegt, 
wird ein Befürworter der vo llständi
gen steuerlichen Erfassung aller 
Z inse inkünfte bleiben m üssen; 
denn in diesem  System gibt es 
keine ernst zu nehm enden Ein
wände gegen eine steuerliche 
G leichbehandlung von Zinseinkünf- 
ten oder anderen Kapitalerträgen.

Daß die Q uellensteuer beim be
troffenen Sparer, der bisher seine 
Z inserträge nicht deklarierte, auf 
keine Begeisterung stieß, war zu er
warten: aber es gab ja wohl kaum je 
mals eine spontane Zustim m ung
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bei der S icherstellung der S teuer
pflicht durch den Staat. Es war auch 
keine Überraschung, daß Kapital -  
durch entsprechende Angebote in
ländischer Banken erleichtert -  ins 
quellensteuerfre ie Ausland um ge
lenkt wurde. Die Kreditinstitute be
klagten die Kosten der S teuererhe
bung und die den Kapitalm arkt ver
zerrenden Einflüsse der Q uellen
steuer “  und begrüßen nunm ehr 
ihre Abschaffung.

Eine konsequente G leichbehand
lung aller Kapitaleinkünfte durch 
Q uellenabzug wäre nach einer ge
wissen Übergangszeit zur Norm ali
tät geworden. Aber auch die e inge
führte Q uellensteuer auf Z inse in
künfte hätte keineswegs die steuer
lichen D iskrim inierungen zw ischen 
den einzelnen Arten der Vermö
gensbildung abgebaut, so z.B. die 
Begünstigung der Erträge aus Le
bensversicherungen. Dafür gab es 
zu vie le Ausnahm en, die die Steuer 
komplizierten.

Durch die Abschaffung der Quel
lensteuer kehrt man nun zu einer 
w eiterhin d iskrim in ierenden Be
steuerungspraxis zurück. Denn 
nicht etwa die S teuerpflicht wird ab
geschafft, sondern der Staat ist nun
m ehr erneut nicht in der Lage, die 
Besteuerung sicherzustellen. Man 
hat also nicht etwa einen m it der Ein
führung begangenen Fehler wieder 
gutgem acht, sondern man hat die 
vorher bestehende feh lerhafte Si
tuation w iederhergeste llt. Die ver
stärkten H inweise auf die Steuer
pflicht können diesen Mangel kaum 
beheben. Kann eine solche Finanz
politik tatsächlich einer breiten Zu
stim m ung sicher sein? Q der ist vie l

le icht der W ähler nicht ausreichend 
darauf aufm erksam  gem acht wor
den, daß die W iederherste llung des 
ursprünglichen Zustandes die 
Chancen für weitere generelle Steu
ersenkungen m indert?

Angesichts der libera lis ierten Ka
pita lm ärkte und des Tatbestandes, 
daß sich gegenwärtig weder in der 
EG noch w e ltweit eine Einigung 
über die Besteuerung von Z insein
künften abzeichnet, steht die natio
nale F inanzpolitik zugegebenerm a
ßen vor einem  echten Dilem m a: Ver
folgt sie den Kurs einer g le icharti
gen Besteuerungsm ethode für alle 
Kapitaleinkünfte (neben der Quel- 
lensteuer für Z inse inkünfte steht da
für auch die E inführung von Kontroll- 
m itteilungen der Banken an die Fi
nanzäm ter zur Verfügung; das 
würde aber eine Veränderung des 
gesetzlich fix ierten Bankenerlasses 
voraussetzen), dann provoziert sie 
den Exodus von Kapital. Eine befrie
digende Lösung und dam it auch die 
S icherung der G laubwürdigkeit der 
eigenen politischen G rundsätze er
fordern daher m ittelfristig Anstren
gungen, um trotz aller aktuellen W i
derstände zum indest zu einer EG- 
Q uellensteuer oder zu einem Sy
stem von EG-Kontrollm itteilungen 
zu gelangen.
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